
Erfahrungsstufe
Beitrag von „Sissymaus“ vom 30. Januar 2022 10:24

Mach es doch mal schriftlich. Das ist ja doch ziemlich wichtig. Davon hängen ja zB der
Zeitpunkt Deiner Beurteilungen und daraus folgend auch die Möglichkeit, sich auf
Beförderungsstellen bewerben zu können, ab. Und natürlich auch die Höhe Deiner Besoldung.

Nächster Schritt wäre anwaltliche Unterstützung. Aber zunächst würde ich es schriftlich
machen. Mit Fristsetzung.

1https://www.lehrerforen.de/thread/58171-erfahrungsstufe/?postID=686266#post686266

https://www.lehrerforen.de/thread/58171-erfahrungsstufe/?postID=686266#post686266

